
Aufnahmeantrag
Eingangsdatum im Verein:

Hiermit stelle ich (für mein minderjähriges Kind) 
den Antrag auf Mitgliedschaft im Beginn d. Mitgliedschaft:

Badminton Gemeinschaft Grünau e.V. Kategorie Mitgliedschaft:

Begrüßungsschreiben
Zahlungsmodalitäten
Aufnahmegebühr

BITTE IN DRUCKBUCHSTABEN AUSFÜLLEN

Name Vorname

Geb.datum weibl. männl.

Staatsbürgerschaft
(wichtig für die Beantragung von Spielerpässen)

Adresse

E-Mail

Tel. mobil

Notfall-Tel.Nr. bei Minderjährigen
(falls von Tel. mobil abweichend)

Schule:
(wichtig für Wettbewerbe, Bsp. "Jugend trainiert für Olympia")

Diese Sportart habe ich bereits betrieben:

Ich bin Wettkampfsportler oder daran

interessiert? ja nein

Wenn ja:
T-Shirt Größe:

Ich erkenne die umseitigen Datenschutzbestimmungen an: ja nein

Berlin, den
Unterschrift

Bei Minderjährigen: Unterschrift der gesetzlichen Vertreter

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass mir die Satzung, Ordnungen und Beschlüsse des Vereins bekannt sind 
und ich sie anerkenne. Für die finanziellen Verpflichtungen meines Kindes gegenüber dem Verein gehen wir eine 
selbstschuldnerische Bürgschaft ein. Wir sind damit einverstanden, dass unser Kind seine Mitgliedschaftsrechte 
selbständig wahrnimmt.

Ich versichere, die pro Quartal fälligen Mitgliedsbeiträge lt. Beitragsordnung rechtzeitig im Voraus per 
Überweisung/Dauerauftrag zu entrichten. Mir ist bekannt, dass 30 Tage nach Fälligkeit der Zahlung Verzug i.S.d. § 
286 BGB eintritt. Der Mitgliedsbeitrag für das erste Quartal des Jahres ist zum 01.01. des Jahres fällig, für das 2. 
Quartal zum 01.04., für das 3. Quartal zum 01.07. und für das 4. Quartal zum 01.10. des Jahres.



Datenschutzbestimmungen

Das Mitglied ist mit der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung personenbezogener Daten für Vereinszwecke 
gemäß den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) einverstanden. Die personenbezogenen Daten 
werden dabei durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter 
geschützt. Sonstige Informationen zu den Mitgliedern und Informationen über Nichtmitglieder werden von dem 
Verein grundsätzlich nur verarbeitet oder genutzt, wenn sie zur Förderung des Vereinszweckes nützlich sind und 
keine Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbeitung 
oder Nutzung entgegensteht.

Der Vorstand macht besondere Ereignisse des Vereinslebens, insbesondere die Durchführung von 
Veranstaltungen und Ergebnisse von Wettkämpfen öffentlich bekannt. Dabei können personenbezogene 
Mitgliederdaten, Texte, Bilder und Filme veröffentlicht werden. Das einzelne Mitglied kann jedoch jederzeit 
gegenüber dem Vorstand schriftlich Einwände gegen eine solche Veröffentlichung vorbringen. In diesem Fall 
unterbleibt in Bezug auf dieses Mitglied bis auf Widerruf eine weitere Veröffentlichung. 

Jedes Mitglied hat die Möglichkeit, vom Verein Auskunft über die persönlichen Daten zu erhalten. Nach 
Beendigung der Mitgliedschaft werden diese Daten wieder gelöscht. Personenbezogene Daten, die die 
Kassenverwaltung betreffen, werden gemäß der steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu zehn Jahre durch den 
Vorstand aufbewahrt. 

Nur Vorstandsmitglieder und sonstige Mitglieder, die im Verein eine besondere Funktion ausüben, welche die 
Kenntnis bestimmter Mitgliederdaten erfordert, haben Zugriff auf personenbezogene Mitgliederdaten.


